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RS OGH 1920/4/27 3R74/20
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1920

Norm

AngG §2

Rechtssatz

(Zum HGG) Ein von einem Rechtsanwalt im Anschluß an seine Kanzlei betriebenes Übersetzungsbureau unterliegt den

Bestimmungen der Gewerbeordnung. Auf die in einem solchen Bureau beschäftigten Angestellten ist die Bestimmung

des § 2 Abs 1 Z 4 HGG anzuwenden.
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